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Gesetz zur Durchführung des Haager Übereinkommens vom 2. Juli 2019
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen sowie zur Änderung der Zivilprozessord-
nung, des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Wohnungseigentumsgesetzes

und des Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens

Nach Redaktionsschluss für die 82. Grüneberg-Auflage ist das Gesetz zur Durchführung des Haager Über-
einkommens vom 2. Juli 2019 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen sowie zur Änderung der Zivilprozessordnung, des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, des Wohnungseigentumsgesetzes und des Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens
vom 7.11.2022 im BGBl. I S. 1982 verkündet worden und nach seinem Art. 9 Satz 1 in Bezug auf die
Änderungen des BGB und des WEG am 12.11.2022 in Kraft getreten.

Die durch Art. 6 des Gesetzes erfolgte redaktionelle Änderung des § 1517 I 2 BGB ist im Grüneberg bereits
berücksichtigt und kommentiert (siehe Grüneberg/Siede § 1517 Rn. 1).

Ferner ist durch Art. 7 des Gesetzes § 48 IV 1 WEG dahin geändert worden, dass die erstmalige Anwendbarkeit
der Vorschrift des § 19 II Nr. 6 WEG, wonach die Bestellung eines zertifizierten Verwalters zur ordnungsgemäßen
Verwaltung gehört, um ein Jahr auf den 1.12.2023 verschoben wurde. Auch dies ist im Grüneberg bereits
berücksichtigt und kommentiert (siehe Grüneberg/Wicke § 48 WEG Rn. 4).
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